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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 898/2020 
      
 

Stuttgart, 26.10.2020 

Investitionszuschuss für die St. Josef gGmbH, Haußmannstr. 160, 
70188 Stuttgart – Sicherheits- und Erneuerungsmaßnahmen Außenbe-
reich, Haußmannstr. 160, 70188 Stuttgart  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

16.11.2020 
14.12.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die St. Josef gGmbH, Haußmannstr. 160, 70188 Stuttgart erhält für Sicherheits- und 

Erneuerungsmaßnahmen im Außenbereich der Kindertagesstätte, Haußmannstr. 160, 
70188 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kos-
ten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 321.747,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 
 

4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 321.747,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 
510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.519365, Sonstige Investitionen Kitas (Kita-Ausbau), 
Ausz.Gr. 7873 Bau (Pauschale), gedeckt. 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Die Spielgeräte auf dem Außenbereich der Einrichtung mit 12 Gruppen weisen auf-
grund des Alters und Verschleiß Sicherheitsmängel auf. Aufgrund des schlechten Ge-
samtzustandes der Geräte kann ein gefahrloses Bespielen der Anlage nicht gewährleis-
tet werden. Daher sind zum einen wegen der bestehenden Sicherheitsmängel umfang-
reiche Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Zum anderen soll aufgrund der veränderten 
Altersstruktur der zu betreuenden Kinder im Alter von unter 3 Jahren entsprechende 
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Spielangebote erstellt werden, um die altersbedingten pädagogischen Anforderungen 
im Krippenbereich zu erfüllen. 
 
Stellungnahme Hochbauamt 
 
Die Angemessenheit der Baukosten wurde durch das Hochbauamt bestätigt. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Der Zuschussbedarf für die Sicherheits- und Erneuerungsmaßnahmen im Außenbereich 
beträgt 321.747,00 Euro. 
 
Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden Kosten in Höhe von 428.994,70 Euro angemeldet 
und Mittel in Höhe von 321.747,00 Euro veranschlagt (GRDrs 587/2019). 
 
Die Mittel werden für den Vollzug aus der Kita-Ausbaupauschale Projekt 7.519365, auf 
das Projekt 7.513161 umgesetzt. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der Maß-
nahme 

428.994,70 Euro Laufende Aufwendun-
gen 

Euro 

Objektbezogene Ein-
nahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  max. 321.747,00 
Euro 

Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 898/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


